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ZEICHENERKLÄRUNG

zu den Festsetzungen nach BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB - § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünfläche
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A. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN nach BauGB und BauNVO

A 1 Art der baulichen Nutzung

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festgesetzt.

A 2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft auf
der privaten Grünfläche (§ 9 Abs. 20 BauGB)

Als Maßnahme zum Schutz und zur Entwicklung von Boden ist die Versiegelung auf der privaten 
Grünfläche zu entfernen. 

A 3 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern auf der privaten Grünfläche (§ 9 Abs. 25a BauGB)

Auf der privaten Grünfläche sind heimische Bäume und Sträucher als Randeingrünung zu 
pflanzen.

A 4 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern auf der privaten Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 25a
BauGB)

Entlang der südlichen Grundstücksgrenze sind heimische Bäume und Sträucher als 
Randeingrünung zu pflanzen. 

C. SCHRIFTLICHE HINWEISE

C 1 Archäologische Denkmalpflege

1. Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für die Erschließungsmaßnahmen hat der 
Bauträger/Bauherr die ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, dem Landesamt 
für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege Amt Speyer zu gegebener Zeit rechtzeitig 
den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit diese, sofern notwendig, überwacht werden 
können.

2. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- 
und Pflegegesetzes vom 23.3.1978 (GVBl. 1978, Nr. 10, S. 159 ff.) hinzuweisen. Danach ist 
jeder zutage kommende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit 
als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

3. Nr. 1 und 2 entbinden Bauträger/Bauherren jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung 
gegenüber dem Landesamt für Denkmalpflege.

4. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der archäologischen 
Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in 
Absprache mit den auszuführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen 
archäologischen Forschung entsprechend durchgeführt werden können.


